
Thurgauer Volksinitiative  

„Mehr Transparenz bei Wahlen im Thurgau“ 
(Doppelproporz nach Pukelsheim) 
 

Die Stimmberechtigten der unten aufgeführten politischen Gemeinde, die sich auf dieser 

Unterschriftenliste eingetragen haben, reichen gestützt auf § 26 der Kantonsverfassung (KV; RB 

101) folgende Volksinitiative als allgemeine Anregung ein.  

 

Die Gesetzgebung für die Wahlen des Grossen Rats des Kantons Thurgau ist so zu ändern, dass 
anstelle des heutigen Proporzwahlsystems nach Hagenbach-Bischoff das System des 
Doppelproporzes nach Pukelsheim ohne Mindestquorum angewendet wird. 

 
Wer dieses Volksbegehren unterstützt, trägt sich auf der nachfolgenden Liste gut leserlich ein. Jede Person darf sich 

nur einmal auf einer Liste eintragen. Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Initiative fälscht, 

insbesondere durch Hinzufügen, Ändern oder Streichen von Unterschriften, oder wer bei der 

Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt, macht sich strafbar (vgl. Art. 281 f. StGB). 
 

 PLZ Politische Gemeinde 

 
 

  

Nr. Name, Vornamen Geb. Dat. Strasse, Nr. Unterschrift Kontrolle 
(leer lassen) 

1      

2      

3      

4      

5      

 
Beginn der Unterschriftensammlung: 05.09.2025. Ende der Frist: 05.03.2026.  

 
Bitte ganz oder teilweise ausgefüllte Bögen bis am 31.12.2025 an folgende Adresse einsenden:  

Komitee „Transparente Wahlen im Thurgau“, ℅ Grünliberale Thurgau, 8500 Frauenfeld   
 

Die Stimmrechtsbescheinigung wird vom Komitee eingeholt. Weitere Unterschriftenbögen sind unter obiger Adresse 

oder online erhältlich(www.transparente-wahlen-tg.ch). 

 
Die zuständige Amtsstelle der oben genannten Gemeinde bescheinigt aufgrund der vorgenommenen Prüfung, dass 

_______ obenstehende Unterzeichneten in der Gemeinde in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigt sind.                                            

(Anzahl) 

 
Datum:  Amtsstelle und Unterschrift 

 
Die absolute Mehrheit der nachfolgend aufgeführten Mitglieder des Initiativkomitees ist berechtigt, die Initiative 

zurückzuziehen:  
 
Ueli Fisch, alt-Kantonsrat, Rainweg 1, 8570 Weinfelden (Präsident) | Elisabeth Rickenbach, Kantonsrätin, Rüti 10, 

8512 Thundorf (Vize-Präsidentin) | Fabian Andres, Rosenhuben 17, 8547 Gachnang | Marina Bruggmann, 

Kantonsrätin, Krieswinkelstrasse 10, 8599 Salmsach | Didi Feuerle, Kantonsrat, Feilenstrasse 19, 9320 Arbon | 

Stefan Leuthold, Kantonsrat, Spannerstrasse 30, 8500 Frauenfeld | Christian Mader, Kantonsrat, Obere 

Weinackerstrasse 56, 8500 Frauenfeld | Pascal Singh, Mitteldorf 5, 8564 Engwilen | Robin Spiri, Kantonsrat, 

Sportplatzstrasse  7, 8580 Amriswil | Isabelle Vonlanthen-Specker, Kantonsrätin, Niederhofen 27, 8363 Bichelsee | 

Marcel Wittwer, Kantonsrat, Bühlacker 2, 8581 Schocherswil  


